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4. 2023/0543/FI - C50A - Lebensmittel

5. Vorschlag der Regierung an das Parlament für ein Gesetz zur Änderung von § 17 des Alkoholgesetzes

6. Alkoholische Getränke



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

7.
Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt

Anforderungen, die den Zugang bestimmten Dienstleistungserbringern vorbehalten
Rechtslage ist, dass der Einzelhandel mit alkoholischen Getränken zum Teil ausschließliches Recht der staatlichen
Alkoholgesellschaft ist und zum Teil lizenzierten Einzelhändlern offensteht. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer
solchen Lizenz sind diskriminierungsfrei und würden durch den Vorschlag nicht geändert. Für die Erteilung einer Lizenz
für den Einzelhandel mit alkoholischen Getränken gelten keine Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit des
Antragstellers oder des Ursprungslandes der Erzeugnisse. Die Anforderungen beziehen sich auf das Alter und die
Zuverlässigkeit des Antragstellers (z. B. darf der Antragsteller in den letzten fünf Jahren nicht konkursreif gewesen oder
wegen einer Straftat im Zusammenhang mit der Ausübung einer Geschäftstätigkeit verurteilt worden sein) und die
Zulassung der Verkaufsstelle (§§ 13, 17 und 35 des Alkoholgesetzes).
Die Beschränkungen für den Einzelhandel mit alkoholischen Getränken beruhen auf der Tatsache, dass Alkohol
erhebliche soziale, gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verursacht, die mit der Gesetzgebung verringert werden
sollen.
Die rechtlichen Anforderungen der Lizenzregelung wurden in der Rechtssache C-198-14 Visnapuu (Randnr. 119) und in
einem Urteil des Obersten Gerichtshofs Finnlands (KKO 2018:46) erörtert. Die Beschränkungen wurden als mit den
Anforderungen des EU-Rechts vereinbar angesehen und fallen in den Ermessensspielraum des Mitgliedstaats.

8. In dem Vorschlag wird vorgeschlagen, § 17 des Alkoholgesetzes zu ändern.

Das staatliche Alkoholunternehmen hat derzeit ein ausschließliches Recht auf den Einzelhandel mit alkoholischen
Getränken, die mehr als 5,5 Vol.-% Ethylalkohol enthalten. Der Einzelhandel mit alkoholischen Getränken, die mehr als
2,8 % und höchstens 5,5 % Ethylalkohol enthalten, unterliegt einer Genehmigung der Behörden.

Das ausschließliche Einzelhandelsrecht des Alkoholunternehmens würde dahingehend geändert, dass zusätzlich zu den
oben genannten Getränken auch lizenzierte Einzelhandelsverkäufe von vergorenen alkoholischen Getränken mit einem
Gehalt von mehr als 5,5 Vol-% und höchstens 8,0 Vol.-% zugelassen würden.

Das vorgeschlagene Gesetz soll frühestens Anfang 2024 in Kraft treten.

9. Der Vorschlag bezieht sich auf das Regierungsprogramm der Regierung von Premierminister Petteri Orpo, dessen Ziel
es ist, den Markt zu öffnen und den Wettbewerb zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wurde vereinbart, dass die
Regierung Finnlands Alkoholpolitik verantwortungsvoll in Richtung einer stärker europäischen Richtung reformieren und
die 2018 durchgeführte Gesamtreform des Alkoholgesetzes fortsetzen wird.

10. Verweise auf Grundlagentexte: 2016/0653/FIN

Die grundlegenden Texte wurden im Zusammenhang mit einer früheren Notifizierung vorgelegt:
2016/0653/FIN
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14. Nein

15. Ja

16.
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TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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